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AVG §8;

GVG Stmk 1983 §4 Abs3;
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Rechtssatz

Aus der Tatsache, daß der Erwerb von Liegenschaften durch den Rechtserwerber in einer anderen stmk Gemeinde die

grundverkehrsbehördliche Zustimmung nach § 4 Abs 3 Stmk GVG gefunden hat, kann kein subjektives Recht auf die

Erteilung weiterer grundverkehrsbehördlicher Zustimmungen abgeleitet werden. Jeder beabsichtigte Rechtserwerb ist

vielmehr für sich auf seine Vereinbarkeit mit dem Stmk GVG zu prüfen.
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